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Braunschweig, den 10.04.2007
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks
Braunschweig-Südwest A 39/A391 und Neubau der Anschlussstelle
Rüningen-Süd

Öffentliche Bekanntmachung in der Braunschweiger Zeitung vom 24.02.2007

hier: Einwändungen im Rahmen der Auslegung
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Eigentümer des Grundstücks Siekgraben xx in Stöckheim. Dieses Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus bebaut, das ich mit meiner Frau bewohne. Zu unserem Haus gehört ein Garten, in dem wir uns oft aufhalten.
Nachts möchten wir aus Gesundheitsgründen bei offenem Fenster schlafen, hören aber bereits heutzutage das Rauschen der A39, weswegen leider das Fenster immer mal wieder geschlossen bleiben muss. 
Wir sind seltene Autofahrer und hauptsächlich Radfahrer oder Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Das Naherholungsgebiet des Südsees wird von uns häufig zum Radfahren, zu Spaziergängen oder zum Walking genutzt. Als naturliebender, umweltbedachter und selbst wenig lärm- und schadstoffproduzierender Bürger stört uns ein Eingriff in die Natur von der Größenordnung des geplanten Autobahndreiecks besonders.  

Grundsätzlich sollten im Rahmen der Gesundheitsverbesserung der Bevölkerung mehr Maßnahmen eingeplant werden als gesetzlich gefordert. Dies nutzt allen und wenn sowieso eine Neuplanung ansteht, bietet es sich an, dass insbesondere ein verbesserter Lärmschutz und geringere Schadstoff-Emmisionswerte (Feinstaub, Abgase) erreichbar sind. Dies betrifft insbesondere das Naherholungsgebiet Südsee, für welches nach Immissionsschutzgesetz keinerlei Schallpegelgrenzwerte eingehalten werden müssen.
In diesem Zusammenhang sollten die Gesamtkosten gesundheitlicher, 

ökologischer und wirtschaftlicher Art betrachtet werden, nicht nur allein die Kosten dieses Bauvorhabens. Die Planfeststellungsunterlagen erfüllen leider nur das gesetzlich Notwendige. 

Zu dem Vorhaben erhebe ich im Rahmen der Auslegung folgende Einwände und damit verbundene Forderungen:

Die in den Planungsunterlagen beschriebenen Landschafts-Ausgleichsmaßnahmen erfüllen wohl das gesetzlich Nötige, befinden sich aber größtenteils inmitten des Autobahndreiecks, so dass sie nicht mit den durch den Bau des Dreiecks verbundenen Flächeneinbußen des Naherholungsgebiets vergleichbar sind.
Vom Verkehrsfluss her besteht der maximale Durchsatz bei einer Geschwindigkeit von 70‑80 km/h aufgrund des überproprortional ansteigenden Sicherheitsabstands zwischen den Fahrzeugen bei höheren Geschwindigkeiten. Auch die Unfallgefahr wird bei 70-80 km/h wegen des geringeren Geschwindigkeitsunterschieds zu den ein- und ausfädelnden Spuren minimiert.
Ich fordere deshalb eine bereits in den Planungsunterlagen festgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A39 innerhalb des Autobahndreiecks und die Einplanung engerer Kurvenradien und damit verbunden einen geringeren Landschaftsverbrauch, niedrigere Schallemission und einen geringeren Schadstoffausstoß.
Um bei Unfall oder Stau den Verkehr im Dreieck zu entlasten, fordere ich des weiteren die Festsetzung eines Verkehrsleitsystems auf der A2 (Kreuz Braunschweig-Nord) bzw. auf der A7 (Salzgitter-Dreieck) bereits in den Planungsunterlagen.
In der schalltechnischen Untersuchung wird in Kapitel 6 nicht der Stadtteil Melverode erwähnt, obwohl auch hier Überschreitungen der Beurteilungspegel vorhanden sind.
Auch der Stadtteil Stöckheim könnte nach Berücksichtigung meiner Einwände Überschreitungen der Beurteilungspegel aufweisen, so dass ich fordere, die Stadtteile Melverode und Stöckheim auch im Kapitel 6 der schalltechnischen Untersuchung zu berücksichtigen. 
In der schalltechnischen Untersuchung wird für die Schallausbreitung über das Südsee-Gebiet eine Standardlandschaft angenommen. Tatsächlich besitzt eine Wasseroberfläche einen viel höheren Reflexionsgrad und einen geringeren Absorptionsgrad als eine Erdoberfläche (Wiese/Wald). Ich fordere deshalb eine Berechnung der Schallimissionswerte unter Berücksichtigung der tatsächlichen Landschaft.
Gerade auf der Anbindung der A391 an die A39 in östliche Richtung über den sogenannten „Überflieger“ ist in den Planungsunterlagen keinerlei Lärmschutz vorgesehen. Die Emissionen können sich von dieser Höhe direkt über das Naherholungsgebiet Richtung Melverode und Stöckheim ausbreiten.
Deshalb fordere ich für den „Überflieger“ eine Lärmschutzwand oder möglichst die Vermeidung der zweiten Ebene. 

Für jegliche Schallschutzwände fordere ich, dass diese dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und diese an der Oberkante nach innen gewölbt sind, um die Schallabstrahlung nach oben zu reduzieren. 
Als Asphaltart fordere ich sogenannten Flüsterasphalt, der auf Teststecken seine lange Haltbarkeit bewiesen hat.
In den Planungsunterlagen wurde nicht berücksichtigt, dass durch den

Bau des Autobahndreiecks dieses attraktiver wird und damit erhöhte Verkehrszahlen mit sich führen wird, insbesondere weil es sich hier um die Kombination einer Autobahn für den Fernverkehr und einer Stadtautobahn handelt. Die Nichtberücksichtigung ist in der luftschadstofftechnischen Untersuchung zu erkennen (Abb. 4.2 und Abb. 4.3 nennen z. B. zwischen Autobahndreieck-Südwest und Autobahnkreuz-Süd 86600 Fahrzeuge sowohl im Prognosenullfall (d.h. ohne Baumaßnahme) als auch im Planfall (d.h. bei geplantem Bau des Autobahndreiecks)). 
Genau diese Zahlenbasis wurde auch für die schalltechnische Untersuchung verwendet, so dass dies auch in der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt werden muss.
In der luftschadstofftechnischen Untersuchung wird in Abb. 4.3 zwischen dem Autobahndreieck und der Anschlussstelle Gartenstadt eine prognostizierte Verkehrsmenge von 93100 Fahrzeugen pro Tag angegeben. In der schalltechnischen Untersuchung wird für diesen Bereich laut Tabelle auf Seite 8 nur eine Anzahl von 46400 Fahrzeugen pro Tag berücksichtigt. Die Verkehrsmenge von 93100 Fahrzeugen erscheint mir in diesem Bereich aufgrund der anderen Fahrzeugmengen der angrenzenden Fahrtrichtungen im Dreieck als der korrekte Wert. Der korrigierte Wert muss in der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt werden.
Der in der schalltechnischen und luftschadstofftechnischen Untersuchung angenommene Lkw-Anteil von 12,5 % auf der A39 / A391 für das Jahr 2020 erscheint mir viel zu gering. Gerade für den Straßengüterverkehr wird in anderen Untersuchungen als in der des Ing. – Büros Hinz ein immenser Anstieg prognostiziert. Die A39 wird nach Anbindung an die A2 die Hauptverkehrslinie zwischen Kassel-Göttingen-Wolfsburg-Berlin bilden. Auch der ansteigende Zulieferverkehr für das VW-Stammwerk in Wolfsburg wird u.a. auf der A39 abgewickelt. Auch insbesondere deswegen, da der Güterverkehr auf der Schiene aufgrund der Investitionseinsparungen der Deutschen Bahn AG wegen des bevorstehenden Börsengangs längerfristig nicht gesteigert werden kann und überall berichtet wird, dass das Schienenstreckennetz für den Güterverkehr ausgelastet ist. Dies ist auch daran zu erkennen, dass die Bahnstrecke Göttingen-Hildesheim-Braunschweig-Berlin, die quasi parallel zur A39 verläuft, im Bereich der Strecke Braunschweig-Hildesheim nur eingleisig ist. Sogar der Personenregionalverkehr (Braunschweig-Hildesheim) wurde zu Gunsten des ICE‑Fernverkehrs wegen der Nichtrenovierung der Stecke stark eingeschränkt. Für Güterzüge ist auf der Stecke fahrplanmäßig kein Platz mehr.
Zur Planung der Anschlussstelle Rüningen-Süd habe ich folgende Einwände:

Im schalltechnischen Gutachten wird eine Verkehrsmenge von täglich 63800 Fahrzeugen angegeben. In Fahrtrichtung Braunschweig fahren in der Anschlussstelle 6900 auf und 500 Fahrzeuge ab, damit queren 57400 Fahrzeuge die Anschlussstelle. In der Untersuchung werden nur 56800 Fahrzeuge angegeben.

In Fahrtrichtung Salzgitter fahren in der Anschlussstelle 7100 Fahrzeuge ab und 400 auf. Damit hat die A39 südlich der AS-Rüningen-Süd 57400-7100+400 = 50700 Fahrzeuge und nicht wie angegeben 50600. Die schalltechnische Untersuchung ist entsprechend zu korrigieren.

Auch für die im Süden stehenden Musterhäuser fordere ich einen aktiven Lärmschutz, da diese vermutlich später zum Verkauf angeboten werden und unabhängig von einem jetzt bestehenden Bebauungsplan schalltechnisch berücksichtigt werden sollten. 

Auch für den Immissionsort 724 fordere ich, auch wenn der angestrebte Schutzzweck außer Verhältnis steht, aktiven Lärmschutz, da, auch wenn nicht gesetzlich bekräftigt, die Gesundheit der Bewohner schützenswert sein sollte.
Um die Schall-Immisionswerte für Leiferde und auch für Stöckheim aus westlicher Richtung zu reduzieren und damit auch wieder ein Schlafen bei offenem Fenster in unserem Haus zu ermöglichen, fordere ich aktiven Lärmschutz im gesamten Bereich des Neubaus der Anschlussstelle Rüningen-Süd. Bei Neuasphaltierung sollte Flüsterasphalt verwendet werden. 
Des weiteren fordere ich folgendes:

Ergänzung folgender Punke im Erläuterungsbericht der Planungsunterlagen:

- Was verbirgt sich unter dem nicht gefüllten Kapitel 8 ?

- Änderung des Wortes „Bundesbahn“ in „Deutsche Bahn AG“

Ich bitte Sie um Berücksichtigung meiner Einwände und Forderungen und um eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

